Satzung fur die offentliche Entwasserungseinrichtung
des Marktes Eschau (Entwasserungssatzung — EWS -)
vom 17.12.2025

Der Markt Eschau erlasst auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 2 und
Abs. 3 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) die folgende Satzung:

§1
Offentliche Einrichtung

(1) Der Markt Eschau (Gemeinde) betreibt eine 6ffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung
(Entwasserungseinrichtung).

(2) Art und Umfang der Entwasserungseinrichtung bestimmt die Gemeinde.

(3) Zur Entwasserungseinrichtung gehoren auch die im 6ffentlichen Stral3engrund liegenden Teile
der Grundstiicksanschlisse.

§2
Grundsticksbegriff, Verpflichtete

(1) Grundstick im Sinn dieser Satzung ist jedes raumlich zusammenhdngende und einem
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentiimers, das eine selbststandige
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstiicke oder Teile von
Grundstiicken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische
Vorgaben vorhanden sind, sind sie zu bericksichtigen.

(2) Die in dieser Satzung fur Grundstlckseigentiimer erlassenen Vorschriften gelten auch fir
Teileigentimer, Erbbauberechtigte,  Wohnungseigentiimer, = Wohnungserbbauberechtigte,
NielRbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstiicks dinglich Berechtigte. Von mehreren
dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§3
Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:
1. Abwasser

ist das durch hauslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen
Eigenschaften veranderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abflieRende Wasser
(Schmutzwasser) sowie das von Niederschlagen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten
Flachen gesammelt abflieRende Wasser (Niederschlagswasser).

Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abféllen
austretenden und gesammelten Flissigkeiten.
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Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht fur das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende
Abwasser (einschlie3lich Jauche und Gille), das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich,
forstwirtschaftlich oder gartnerisch genutzte Bdden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen
bestimmt ist insbesondere das hausliche Abwasser.

2. Kanale

sind Mischwasserkanale, Schmutzwasserkanale oder Regenwasserkandle einschlie3lich der
Sonderbauwerke wie z. B. Schachte, Regenbecken, Pumpwerke, Regentiberlaufe.

3. Schmutzwasserkanale

dienen ausschlief3lich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser.

4. Regenwasserkanéle

dienen ausschlief3lich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser.

5. Mischwasserkanale

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt.

6. Sammelklaranlage

ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kandlen gesammelten Abwassers einschlief3lich der
Ableitung zum Gewasser.

7. Grundstiucksanschliisse

sind

- bei Freispiegelkanalen:

die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein
Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstiicksanschluss an der Grenze des 6ffentlichen
Stral3engrundes zu privaten Grundstiicken.

- bei Druckentwasserung:

die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht.

- bei Unterdruckentwéasserung:

die Leitungen vom Kanal bis einschlief3lich des Hausanschlussschachts.

8. Grundstiicksentwasserungsanlagen

sind

- bei Freispiegelkanalen:

die Einrichtungen eines Grundstlicks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis
einschlieBlich des Kontrollschachts: hierzu z&hlt auch die im Bedarfsfall erforderliche
Hebeanlage zur ordnungsgemafllen Entwasserung eines Grundstiicks (§ 9 Abs. 4 EWS). Ist
entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet die Grundstucks-
entwasserungsanlage an der Grenze privater Grundstiicke zum 6ffentlichen Stral3engrund.
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- bei Druckentwéasserung:

die Einrichtungen eines Grundstiicks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis
einschliel3lich des Abwassersammelschachts.

- bei Unterdruckentwéasserung:

die Einrichtungen eines Grundstiicks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis zum
Hausanschlussschacht.

9. Kontrollschacht

ist ein Ubergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient.

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwasserunq)

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.

11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwésserung)

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehdlter dienenden Stauraum sowie einer Absaug-
ventileinheit.

12. Messschacht

ist eine Einrichtung fur die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von Abwasser-
proben.

13. Abwasserbehandlungsanlage

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schadlichkeit des Abwassers vor Einleitung in den Kanal zu
vermindern oder zu beseitigen; hierzu zahlen insbesondere Kleinklaranlagen zur Reinigung
hauslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder industriellen
Abwassers.

14. Fachlich geeigneter Unternehmer

ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundsticksentwéasserungsanlagen fachkundig
auszufihren.

Voraussetzungen fir die fachliche Eignung sind insbesondere

- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen technischen
Leitung,

- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation fur die
jeweiligen Arbeiten an Grundstlicksentwasserungsanlagen,

- die Verfugbarkeit der bengtigten Werkzeuge, Maschinen und Gerate,
- die Verfugbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften,

- eine interne Qualitatssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation).
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§4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Grundstuckseigentimer kann verlangen, dass sein Grundstick nach Mal3gabe dieser
Satzung an die Entwdasserungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach
Maf3gabe der 88 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwasserungseinrichtung einzuleiten.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstiicke, die durch einen
Kanal erschlossen sind. Der Grundstiickseigentimer kann unbeschadet weiter gehender bundes-
und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanéle hergestellt oder bestehende
Kanale geéndert werden. Welche Grundstiicke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmt
die Gemeinde.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,

1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der
Entwasserungseinrichtung dbernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt
wird, bei dem es anfallt oder

2. solange eine Ubernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhaltnismaRig hohen
Aufwands nicht mdglich ist.

(4) Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte
Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht
beeintrachtigt.

(5) Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versickerung oder
anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemaf mdoglich ist. Der Nachweis,
dass im Einzelfall nichts versickert oder das Niederschlagswasser auf andere Weise nicht ordnungs-
gemal beseitigt werden kann, ist vom Grundstlickseigentiimer zu erbringen. Die Gemeinde kann
hiervon Ausnahmen zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus
betriebstechnischen Griinden erforderlich ist.

8§85
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (8 4) sind verpflichtet, bebaute Grundsticke an die
Entwasserungseinrichtung anzuschlieRen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht,
wenn der Anschluss rechtlich oder tatséchlich unmdglich ist.

(2) Die zum Anschluss Berechtigten (8 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundsticke an die
Entwasserungseinrichtung anzuschlie3en, wenn Abwasser anfallt.

(3) Ein Grundstuiick gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser
anfallen kann, dauernd oder voriibergehend vorhanden sind.

(4) Bei baulichen MalRnahmen, die eine Verdnderung der Abwassereinleitung nach Menge oder
Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus
hergestellt sein. In allen anderen Fallen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch die
Gemeinde innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen.
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(5) Auf Grundstiicken, die an die Entwasserungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang des
Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwasserungseinrichtung einzuleiten (Benutzungszwang).
Verpflichtet sind der Grundstiickseigentimer und alle Benutzer der Grundsticke. Sie haben auf
Verlangen der Gemeinde die dafir erforderliche Uberwachung zu dulden.

§6
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil
befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Griinden auch unter Berlck-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter
Angabe der Griinde schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§7
Sondervereinbarungen

(1) Ist der Grundstiickseigentiimer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder ver-
pflichtet, kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhaltnis begriinden.

(2) Fur dieses Benutzungsverhaltnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und
Gebuhrensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes
bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

88
Grundsticksanschluss

(1) Der Grundstiicksanschluss wird von der Gemeinde hergestellt, verbessert, erneuert, geandert
und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt. Die Gemeinde kann, soweit der Grundstiicks-
anschluss nicht nach 8 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwasserungseinrichtung ist, auf Antrag zulassen
oder von Amts wegen anordnen, dass der Grundstiickseigentiimer den Grundstiicksanschluss ganz
oder teilweise herstellt, verbessert, erneuert, andert und unterhalt sowie stilllegt und beseitigt; § 9
Abs. 2 und 6 sowie 88 10 bhis 12 gelten entsprechend.

(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Fuhrung der Grundstiicksanschliisse. Sie
bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschlieRen ist. Begriindete Wuinsche des
Grundstiickseigentimers werden dabei nach Mdglichkeit bericksichtigt. Soll auf Verlangen des
Grundstuckseigentiimers ein zusétzlicher Grundstucks(teil)anschluss im 6ffentlichen Stra3engrund
hergestellt werden, kann die Gemeinde verlangen, dass die ndaheren Einzelheiten einschliellich der
Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.

(3) Jeder Grundstickseigentiimer, dessen Grundstick an die Entwasserungseinrichtung
angeschlossen oder anzuschlieRen ist, muss die Verlegung von Grundstiicksanschlissen, den
Einbau von Schachten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken
zulassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese MaRnhahmen fir die
ordnungsgemale Beseitigung des auf seinem Grundstiick anfallenden Abwassers erforderlich sind.
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§9
Grundsticksentwésserungsanlage

(1) Jedes Grundstiick, das an die Entwasserungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom
Grundstuckseigentimer mit einer Grundsticksentwdsserungsanlage zu versehen. Wird das
Schmutzwasser Uber die Entwasserungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelklaranlage zu-
gefuhrt, ist die Grundsticksentwasserungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage
auszustatten.

(2) Die Grundsticksentwasserungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des
Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betreiben,
zu verbessern, zu erneuern, zu andern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Fur die
Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist dariiber hinaus
der Stand der Technik maf3geblich.

(3) Am Ende der Grundstiicksentwasserungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Die
Gemeinde kann verlangen, dass anstelle oder zusatzlich zum Kontrollschacht ein
Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckentwésserung oder Unterdruckentwéasserung gelten Satze 1
und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundstiicksentwasserungsanlage Uber den
Abwassersammelschacht oder den Hausanschlussschacht durchgefiihrt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefélle, kann die Gemeinde vom Grundstiicks-
eigentimer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwésserung des Grundstticks
verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemalle Beseitigung des Abwassers bei einer
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausflihrung des
Kanalsystems fir die Gemeinde nicht méglich oder nicht wirtschatftlich ist.

(5) Gegen den Rickstau des Abwassers aus der Entwadsserungseinrichtung hat sich jeder
Anschlussnehmer selbst zu schitzen.

(6) Die Gemeinde darf zur Entlastung der 6ffentlichen Einrichtung bestimmen, dass Niederschlags-
wasser nur mittels einer Oberflachenwasserriickhaltung gedrosselt eingeleitet wird.

(7) Die Grundstiicksentwasserungsanlage sowie Arbeiten daran dirfen nur durch fachlich geeignete
Unternehmer ausgefuhrt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis der fachlichen Eignung
verlangen.

§10
Zulassung der Grundsticksentwéasserungsanlage

(1) Bevor die Grundstucksentwasserungsanlage hergestellt oder geédndert wird, sind der Gemeinde
folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

a) Lageplan des zu entwassernden Grundstiicks im MafR3stab 1:1.000,

b) Grundriss- und Flachenplane im Malstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und im
Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind,
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c) L&ngsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwéasserungsgegenstande im Mal3stab
1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Geldnde- und Kanal-
sohlenhohen, die maRgeblichen Kellersohlenhéhen, Querschnitte und Gefélle der Kanale,
Schéachte, hochste Grundwasseroberflache zu ersehen sind,

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit

erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugefiihrt wird, ferner Angaben Uber

- Zahl der Beschaftigten und der stdndigen Bewohner auf dem Grundstiick, wenn deren
Abwasser miterfasst werden soll,

- Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,

- die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgénge,

- Hochstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers,

- die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kuhlung,
Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.

Soweit notig, sind die Angaben zu erganzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss,
Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Plane der zur Vorbehandlung beabsichtigten
Einrichtungen.

Die Plane mussen den bei der Gemeinde aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unterlagen
sind vom Grundstiickseigentiimer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Die Gemeinde kann
erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern.

(2) Die Gemeinde prift, ob die geplante Grundsticksentwéasserungsanlage den Bestimmungen
dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung und gibt
eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zuriick; die Zustimmung kann
unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die Gemeinde
nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollstandigen Planunterlagen ihre Zustimmung
schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstiicksentwésserungsanlage nicht den Bestimmungen
dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem Grundstickseigentimer unter Angabe der Mangel eine
angemessene Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der gednderten Unterlagen bei der
Gemeinde; Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Mit der Herstellung oder Anderung der Grundstiicksentwasserungsanlage darf erst begonnen
werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine
Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach stralen-, bau- und wasserrechtlichen
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberihrt.

(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen.

§11
Herstellung und Prifung der Grundsticksentwasserungsanlage

(1) Der Grundstiickseigentiimer hat der Gemeinde den Beginn des Herstellens, des Anderns, des
Ausfuhrens gréRerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spétestens drei Tage vorher
schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im
Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich
anzuzeigen.
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(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu Uberprifen. Der Grundstiickseigentiimer hat zu allen
Uberpriifungen Arbeitskrafte, Gerate und Werkstoffe bereitzustellen.

(3) Der Grundstickseigentiimer hat die Grundstiicksentwéasserungsanlage vor Verdeckung der
Leitungen auf satzungsgemale Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mangelfreiheit durch
einen nicht an der Bauausfuhrung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prifen und das
Ergebnis durch diesen bestéatigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit die Gemeinde die Prifungen
selbst vornimmt; sie hat dies vorher anzukindigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die
Leitungen vor Durchfihrung der Prifung auf satzungsgeméf3e Errichtung der Grundstlcks-
entwasserungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen.

(4) Soweit die Gemeinde die Prifungen nicht selbst vornimmt, hat der Grundsttickseigentimer der
Gemeinde die Bestéatigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetriebnahme
der Grundsticksentwasserungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Die Gemeinde kann die
Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundsticksentwasserungsanlage
innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestatigungen oder unverziglich nach Prifung durch die
Gemeinde schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die Gemeinde dem Grundstiickseigentimer
unter Angabe der Griinde fir die Untersagung eine angemessene Nachfrist flir die Beseitigung der
Mangel; Satze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten entsprechend.

(5) Die Zustimmung nach 8 10 Abs. 2, die Bestatigungen des fachlich geeigneten Unternehmers
oder die Prifung durch die Gemeinde befreien den Grundstiuckseigentimer, den
ausfuihrenden oder prifenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung fir
die vorschriftsmafRlige und fehlerfreie Planung und Ausfiihrung der Anlage.

(6) Liegt im Fall des 8 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestatigung eines privaten Sachverstandigen der
Wasserwirtschaft Uber die ordnungsgeméale Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage geman
den Richtlinien fir Zuwendungen fur Kleinklaranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die
Prifung und Bestatigung nach Abs. 3 und Abs. 4.

§12
Uberwachung

(1) Der Grundstickseigentimer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundsticksanschlisse,
Messschéachte und Grundstiicksentwasserungsanlagen in Abstdnden von jeweils 20 Jahren ab
Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Méngelfreiheit
prifen und das Ergebnis durch diesen bestéatigen zu lassen; fir Anlagen in Wasserschutzgebieten
bleiben die Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung unberihrt. Der Grundstiicks-
eigentiimer hat der Gemeinde die Bestéatigung innerhalb von vier Wochen nach Abschluss der
Prifung unaufgefordert vorzulegen. Festgestellte Mangel hat der Grundstickseigentimer
unverziglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mangeln ist innerhalb von zwei Monaten nach
Ausstellung der Bestatigung eine Nachprufung durchzufuhren; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist fur
die Nachprifung kann auf Antrag verlangert werden.

(2) Fur nach 8 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlagigen
wasserrechtlichen Bestimmungen, inshesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG fir Kleinklaranlagen.
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(3) Der Grundstickseigentiimer hat Storungen und Schaden an den Grundstiicksanschliissen,
Messschachten, Grundstiicksentwéasserungsanlagen, Uberwachungseinrichtungen und Abwasser-
behandlungsanlagen unverziglich der Gemeinde anzuzeigen.

(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich
vom Hausabwasser abweicht, der Entwasserungseinrichtung zugefiihrt, kann die Gemeinde den
Einbau und den Betrieb von Uberwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel
verzichtet, soweit fur die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungs-
behorde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbst-
Uberwachung der Gemeinde vorgelegt werden.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, die Grundstiicksentwésserungsanlagen
jederzeit zu Uberprifen, Abwasserproben zu enthehmen sowie Messungen und Untersuchungen
durchzufiihren. Dasselbe gilt fur die Grundstiicksanschliisse und Messschéchte, wenn sie die
Gemeinde nicht selbst unterhélt. Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, dass die vom Grund-
stuckseigentimer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Stérungen
anderer Einleiter, Beeintrachtigungen der Entwasserungseinrichtung und Gewasser-
verunreinigungen ausschlieRt. Fiihrt die Gemeinde aufgrund der Satze 1 oder 2 eine Uberpriifung
der Grundstiicksentwasserungsanlagen, der Messschachte oder der vom Grundstiickseigentiimer
zu unterhaltenden Grundstiicksanschlisse auf Mangelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs. 1
Satz 1 mit Abschluss der Prifung durch die Gemeinde neu zu laufen.

(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch fir den Benutzer des Grundstlicks.
§13
Stilllegung von Entwasserungsanlagen auf dem Grundstiick

Sobald ein Grundstiick an die Entwéasserungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung
zur Entwasserungseinrichtung dienende Grundstiicksentwasserungsanlagen sowie dazugehérige
Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang auf3er Betrieb zu setzen, in dem das Grundstiick
Uber die Entwéasserungseinrichtung entsorgt wird. 8 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberthrt.

8§14
Einleiten in die Kanale

(1) In Schmutzwasserkanale darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanéle nur Niederschlags-
wasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanéle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlags-
wasser eingeleitet werden.

(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanéle eingeleitet werden darf, bestimmt die Gemeinde.
§15
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen
(1) In die Entwasserungseinrichtung durfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die

- die dort beschaftigten Personen gefahrden oder deren Gesundheit beeintrachtigen,
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die Entwasserungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundsticke gefahrden oder
beschadigen,

den Betrieb der Entwasserungseinrichtung erschweren, behindern oder beeintrachtigen,

die landwirtschaftliche oder gartnerische Verwertung des Klarschlamms erschweren oder
verhindern oder

sich sonst schadlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewasser, auswirken.

(2) Dieses Verbot gilt insbesondere fir

1.

2.

10.

11.

feuergefahrliche oder zerknallfahige Stoffe wie Benzin oder Ol,
infektidse Stoffe, Medikamente,
radioaktive Stoffe,

Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfarbung des Abwassers in der Sammelklaranlage
oder des Gewassers fuhren, Losemittel,

Abwasser oder andere Stoffe, die schadliche Ausdinstungen, Gase oder Dampfe verbreiten
kdénnen,

Grund- und Quellwasser sowie Drainwasser,

feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement,
Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Kichenabfélle, Schlachtabfalle, Treber, Hefe, flissige Stoffe,
die erharten,

R&umgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gille, Abwasser aus Dunggruben und
Tierhaltungen, Silagegarsaft, Blut aus Schlachtereien, Molke,

Absetzgut, Raumgut, Schlamme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen und
Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fakalschlamme,

Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit,
Anreicherungsfahigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschadigenden oder erbgut-
verandernden Wirkung als geféhrlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide,
halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole.

Ausgenommen sind

- unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie
auch im Abwasser aus Haushaltungen Ublicherweise anzutreffen sind;

- Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurtickgehalten werden
kénnen und deren Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3
oder 4 zugelassen hat;

-  Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach 8 58 des Wasserhaushaltsgesetzes
eingeleitet werden dirfen.

Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

- von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelklaranlage nicht
den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird,
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- das warmer als +35 °C ist,

- das einen pH-Wert von unter 6,5 oder tber 9,5 aufweist,
- das aufschwimmende Ole und Fette enthalt,

- das als Kilhlwasser benutzt worden ist.

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus 6lbefeuerten Brennwert-Heizkesseln,

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwert-
leistung Uber 200 kW.

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegenuber
den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt.

(4) Uber Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von
Abwasser besonderer Art und Menge ausschlielen oder von besonderen Voraussetzungen
abhangig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwasserungseinrichtung
oder zur Erfullung der fir den Betrieb der Entwasserungseinrichtung geltenden Vorschriften,
insbesondere der Bedingungen und Auflagen des der Gemeinde erteilten wasserrechtlichen
Bescheids, erforderlich ist.

(5) Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die
Einleitung von Abwasser in die Entwasserungseinrichtung nicht nur voriibergehend nach Art oder
Menge wesentlich geandert wird oder wenn sich die fur den Betrieb der Entwasserungseinrichtung
geltenden Gesetze oder Bescheide &ndern. Die Gemeinde kann Fristen festlegen, innerhalb derer
die zur Erfullung der gednderten Anforderungen notwendigen MalRRnahmen durchgefiihrt werden
mussen.

(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefahrdende oder schadigende Wirkung
verlieren oder der Betrieb der Entwasserungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er
der Gemeinde eine Beschreibung mit Planen in doppelter Fertigung vorzulegen. Darliber hinaus
kann die Gemeinde im Einzelfall, insbesondere aufgrund tatsachlicher Baugrundverhaltnisse, die
Einleitung von Grund- und Quellwasser sowie Drainwasser zulassen; die naheren Einzelheiten
einschliel3lich der Kostentragung sind in einer gesonderten Vereinbarung zu regeln.

(7) Leitet der Grundstiickseigentimer Kondensat aus 6lbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus
gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung uber 200 kW in die
Entwasserungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und der
Gemeinde Uber die Funktionsféhigkeit der Neutralisationsanlage jahrlich eine Bescheinigung eines
Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten
Fachbetriebs vorzulegen.

(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Verpflichteten, die das
Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwasserungs-
einrichtung ermoglichen, bleiben vorbehalten.

(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstiicksentwdsserungsanlage oder in die
Entwasserungseinrichtung gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzeigen.
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816
Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtfliissigkeiten (z. B. Benzin, Ole oder Fette) mitabgeschwemmt
werden koénnen, ist das Abwasser Uber in die Grundsticksentwasserungsanlage eingebaute
Leichtflissigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmaflig zu warten. Die
Gemeinde kann den Nachweis der ordnungsgemafen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und
Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen.

8§17
Untersuchung des Abwassers

(1) Die Gemeinde kann uber die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers
Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des
eingeleiteten Abwassers geandert werden, ist der Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, dass das
Abwasser keine Stoffe enthélt, die unter das Verbot des 8§ 15 fallen.

(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, untersuchen lassen. Auf
die Uberwachung wird in der Regel verzichtet, soweit fiir die Einleitung in die Sammelkanalisation
eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehdrde vorliegt, die dafir vor-
geschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstiberwachung ordnungsgemaf
durchgefuhrt und die Ergebnisse der Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde kann verlangen,
dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Uberwachungseinrichtungen ordnungsgemaf betrieben und
die Messergebnisse vorgelegt werden.

§18
Haftung

(1) Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht fir Schaden, die auf solchen Betriebsstérungen
beruhen, die sich auch bei ordnungsgemafRer Planung, Ausfihrung und Unterhaltung der
Entwasserungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch fur Schaden, die
durch Ruckstau hervorgerufen werden.

(2) Die Gemeinde haftet fir Schaden, die sich aus der Benutzung der Entwasserungseinrichtung
ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfullung ihrer
Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlassigkeit zur Last fallt.

(3) Der Grundstiickseigentimer und der Benutzer haben fiir die ordnungsgeméal3e Benutzung der
Entwasserungseinrichtung einschlielich des Grundstiicksanschlusses zu sorgen.

(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet der
Gemeinde fur alle ihr dadurch entstehenden Schaden und Nachteile. Dasselbe gilt fur Schaden und
Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstiicksentwasserungsanlage oder des
Grundstiicksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstiickseigentiimer
herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu andern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu
beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.
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§19
Grundstucksbenutzung

(1) Der Grundstuckseigentimer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschlie3lich
Zubehdr zur Ableitung von Abwasser Uber sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstiick sowie
sonstige SchutzmalRnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Malinahmen fiir die
ortliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstiicke, die an die
Entwasserungseinrichtung angeschlossen oder anzuschlielen sind, die vom Eigentimer im
wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen
Grundstiick genutzt werden oder fur die die Mdglichkeit der 6rtlichen Abwasserbeseitigung sonst
wirtschatftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entféllt, soweit die Inanspruchnahme der Grundstiicke
den Eigentimer in unzumutbarer Weise belasten wirde.

(2) Der Grundstiickseigentiimer ist rechtzeitig Uber Art und Umfang der beabsichtigten
Inanspruchnahme seines Grundstticks zu benachrichtigen.

(3) Der Grundsttickseigentimer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der
bisherigen Stelle fir ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde zu
tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschlief3lich der Entsorgung des Grundstiicks dient.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht fur offentliche Verkehrswege und Verkehrsflachen sowie fir
Grundstiicke, die durch Planfeststellung fir den Bau von o6ffentlichen Verkehrswegen und
Verkehrsflachen bestimmt sind.

§ 20
Betretungsrecht

(1) Der Grundstiickseigentimer und der Benutzer des Grundstucks haben zu dulden, dass zur
Uberwachung ihrer satzungsmaRigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Satzung
beauftragten Personen der Gemeinde zu angemessener Tageszeit Grundstiicke, Geb&ude,
Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnraume im erforderlichen Umfang betreten; auf
Verlangen haben sich diese Personen auszuweisen. lhnen ist ungehindert Zugang zu allen
Anlagenteilen zu gewahren und sind die notwendigen Auskinfte zu erteilen. Der Grundstiicks-
eigentiimer und der Benutzer des Grundstiicks werden nach Mdglichkeit vorher verstandigt; das gilt
nicht fir Probenahmen und Abwassermessungen.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Uberwachungsrechte bleiben
unberdhrt.

§21
Ordnungswidrigkeiten

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbul3e belegt werden, wer
vorsatzlich

1. einederin 810 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Satze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15
Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satze 2 und 3 sowie 8§ 20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten
oder hierauf gestutzten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,
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2. entgegen 8§ 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstellung oder
Anderung der Grundstiicksentwésserungsanlage beginnt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestétigung ausstellt oder
entgegen 8 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

4. entgegen 8§ 11 Abs. 3, Abs. 4 Satze 1 und 3 vor Prufung der Grundsticksentwéasserungs-
anlage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen
Bestéatigung oder vor Prifung durch die Gemeinde die Leitungen verdeckt oder einer
Untersagung der Gemeinde nach 8§ 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt,

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstiicksentwdsserungsanlagen nicht innerhalb der
vorgegebenen Fristen Uberprifen lasst,

6. entgegen den Vorschriften der 88 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die
Entwasserungseinrichtung einleitet oder einbringt,

7. entgegen 8§ 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der
Gemeinde nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewahrt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestande bleiben

unberuihrt.

§ 22
Anordnungen fur den Einzelfall; Zwangsmittel

(1) Die Gemeinde kann zur Erfullung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen
Anordnungen fur den Einzelfall erlassen.

(2) Fur die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder
Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und
Vollstreckungsgesetzes.

§23
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 27.11.2012 mit dem Stand der Anderungssatzung vom
15.06.2018 aul3er Kraft.

Eschau, den 17.12.2025
Markt Eschau

Rith
1. Blrgermeister

Seite 14 von 14



	§ 1
	Öffentliche Einrichtung
	§ 2
	Grundstücksbegriff, Verpflichtete
	§ 4
	Anschluss- und Benutzungsrecht
	§ 5
	Anschluss- und Benutzungszwang
	§ 7
	Sondervereinbarungen
	§ 8
	Grundstücksanschluss
	§ 10
	Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage
	Überwachung
	§ 14
	Einleiten in die Kanäle
	§ 15
	Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen
	§ 16
	Abscheider
	§ 17
	Untersuchung des Abwassers
	§ 18
	Haftung
	Grundstücksbenutzung
	§ 20
	Betretungsrecht
	Ordnungswidrigkeiten
	§ 22
	Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel
	Inkrafttreten

